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1 �(�L�Q�O�H�L�W�X�Q�J 

1.1 Inhalt des Änderungsverfahrens 

Die Stadtgemeinde Hollabrunn beabsichtigt die Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
programms entsprechend den Bestimmungen des § 25 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 71/2018 
sowie die Änderung von Teilbebauungsplänen entsprechend den Bestimmungen des § 34 
NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 71/2018.  
Im Zuge der laufenden Änderung 02/2020 erfolgen inhaltliche Änderungen, wobei sowohl 
Flächenwidmungs- als auch Teilbebauungspläne der Stadtgemeinde Hollabrunn bearbeitet  
werden. Eine Übersicht der Änderungspunkte in Form einer tabellarischen Darstellung ist 
im folgenden Kapitel enthalten. Insgesamt kommt es zu 13 Änderungen des Flächenwid-
mungsplans der Stadtgemeinde Hollabrunn, 9 Änderungen des Teilbebauungsplans Ho l-
labrunn, 1 Änderung des Teilbebauungsplans Breitenwaida Ost, Hausrucken und 1 Ände-
rung des Teilbebauungsplans Enzersdorf im Thale.  

1.2 Übersicht der Änderungspunkte 

Nr. Grundstücksnummer Straße Änderungswunsch VO 

1 

 
1898/8, 1898/9, 1904 

KG Hollabrunn, 
Gerichtsbergkel-
lergasse/ Sonn-
leitenweg 

Widmungsänderung von Glf und 
Ggü-Emissionsabschirmung in 
BW-A4, Ggü-
Emissionsabschirmung und Vö 
(F); Anpassung an die geänderte 
Flächenwidmung, Änderung der 
Bebauungsbestimmungen (B) 

F/B 

2 

328, 329, 331, 333, 
337/1, 335/2, 4075/2, 
4507/5, 4150, .1236, 
.1365 

KG Hollabrunn, 
Bachpromenade/ 
Senitzergasse 

Widmungsänderung von BW, 
BB, Ggü-Immissionsschutz, Ggü-
Lärm- und Sichtschutz und Vö in 
BW und Vö (F); Anpassung an 
die geänderte Flächenwidmung, 
Änderung der Bebauungsbe-
stimmungen (B) 

F/B 

3 4457/2 
KG Hollabrunn, 
Gewerbering 

Widmungsänderung von Vö in 
Vp (F/B) 

F/B 

4 

.457/4, 2063/9, .457/5, 
2064/1, 2064/2, .1308, 
2063/10, .457/1, .1309, 
2061/2, .458/1, .2082, 
2061/1, .458/2, 2060, 
.460, .459 

KG Hollabrunn, 
Winzerweg 

Widmungsänderung von BS-
Presshaus in BW und Vö (F); 
Anpassung an die geänderte 
Flächenwidmung (B) 

F/B 

5 900/60, 900/18 
KG Hollabrunn, 
Mistelbacher 
Straße 

Widmungsänderung von BW und 
Glf in BW-A5 (F); Anpassung an 
die geänderte Flächenwidmung 
(B) 

F/B 

6 851/1, 851/6, 4192 
KG Hollabrunn, 
Robert Löffler-
straße 

Widmungsänderung von Gspo, 
Gp und Vö in BW und Vö (F); 
Anpassung an die geänderte 
Flächenwidmung (B) 

F/B 

7 
2820, 2821, 2822/1, 
2823, 2825, 2822/2, 
2828  

KG Breitenwai-
da, Hausrucken 

Widmungsanpassung von BW, 
BW-A1, BW-A2, Vö und Vö-Fuß- 
und Radweg (F); Anpassung an 
die geänderte Flächenwidmung, 
Änderung der Bebauungsbe-
stimmungen (B) 

F/B 
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8 7/3 
KG Enzersdorf 
im Thale, Span-
genweg 

Widmungsänderung von Vö in 
BW (F); Anpassung an die geän-
derte Flächenwidmung, Ände-
rung der Bebauungsbestimmun-
gen (B) 

F/B 

9 455, 456 
KG Oberfel-
labrunn, Hol-
labrunner Straße 

Widmungsänderung von Gfrei-S 
in BA (F) 

F 

10 
1545/2, 1545/3, 
1545/4, 1545/5 

KG Oberfel-
labrunn, Zeile/ 
Grabnergasse 

Widmungsänderung von BA in 
Vö (F) 

F 

11 907 
KG Oberfel-
labrunn, Orakel-
lergasse 

Widmungsänderung von Glf in 
Geb O 01 (F) 

F 

12 668/1 

KG Raschala, 
Wiener Straße/ 
Straße der Su-
detendeutschen 

Widmungsänderung von BS-
Tennishalle in BW und Ggü-
Emissionsabschirmung (F); An-
passung an die geänderte Flä-
chenwidmung, Änderung der 
Bebauungsbestimmungen (B) 

F/B 

13 771 
KG Kleinkadolz, 
Obere Straße 

Widmungsänderung von Gfrei in 
Glf (F) 

F 

14 
2032/41, 2032/42, 
.1876, .1928, .1975, 
.1976 

KG Hollabrunn, 
Brunnthalgasse 

Änderung der Bebauungsbe-
stimmungen infolge wesentlicher 
Änderungen der Planungsgrund-
lagen (B) 

B 

15 314/2, .258/2, .256 
KG Hollabrunn, 
Wiener Straße 

Änderung der Bebauungsbe-
stimmungen infolge wesentlicher 
Änderungen der Planungsgrund-
lagen (B) 

B 

Tabelle 1: Übersicht der Änderungspunkte, Verfahren 02/2020 

Im vorliegenden Erläuterungsbericht wird der Änderungspunkt Nr. 8 behandelt. 

1.3 Stand der örtlichen Raumplanung 

Die nachfolgende Tabelle leistet einen Überblick über den aktuellen Stand der örtlichen 
und überörtlichen Planungsinstrumente, in deren Geltungsbereich die Stadtgemeinde Ho l-
labrunn liegt. Für die örtlichen Planungsinstrumente wurde die Liste mit einer Chronologie 
der in Rechtskraft getretenen Änderungsverfahren ergänzt.  

Örtliche Raumplanungsinstrumente 

Änderungsverfahren Änderungspunkte be-
schlossen 
[Anzahl]  

Rechtskraft 
[dd.mm.yyyy]  

Örtliches Entwicklungskonzept 

- - - 

Grundlagenerhebung 

Naturräumliche Gegeben-
heiten, Bevölkerungsent-

- Stand: 2019 
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wicklung, Baulandbilanz 

Flächenwidmungsplan (FWPL) 

1. rechtskräftiger FWPL - 1970 

Änderung 01/2017 3 29.08.2017 

Änderung 02/2017 1 26.01.2018 

Änderung 01/2018 

Neudarstellung 

1 23.10.2018 

Änderung 02/2018 14 02.05.2019 

Änderung 02/2019 8 15.02.2020 

Bebauungsplan (BBPL) 

TBBPL Hollabrunn, Raschala, Suttenbrunn 

Neuerstellung  1994 

Überarbeitung  2006 

Änderung 02/2017 1 28.02.2018 

Änderung 02/2018 

Neudarstellung 

6 21.05.2019 

Änderung 01/2019 1 12.10.2019 

Änderung 02/2019 4 04.03.2020 

Änderung 01/2020 - laufendes Verfahren 

TBBPL Altenmarkt im Thale 

Neuerstellung  1996 

Überarbeitung  2006 

TBBPL Enzersdorf im Thale 

Neuerstellung  13.10.1995 

Überarbeitung  2006 

TBBPL Kleinstetteldorf 

Neuerstellung  1996 

Überarbeitung  2006 
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TBBPL Weyerburg 

Neuerstellung  1996 

Überarbeitung  2006 

TBBPL Breitenwaida Zentrum 

Neuerstellung 
(Verfahren 01/2017) 

 2018 

TBBPL Breitenwaida Hausrucken 

Neuerstellung 
(Verfahren 01/2017) 

 30.04.2018 

Überörtliche Raumplanungsinstrumente �±  
Regionale und sektorale Raumordnungsprogramme 

Titel Letzte Änderung 
Geltungsbereich Ja / Nein 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 

- Nein 

Sektorales Raumordnungspro-
gramm über die Windkraftnutzung 
in NÖ 

- Ja 

Sektorales Raumordnungspro-
gramm über die Freihaltung der 
offenen Landschaft 

- Nein 

Schul-Raumordnungsprogramm LGBl. 8000/29-1 Ja 

Sektorales Raumordnungspro-
gramm für die Gewinnung grundei-
gener mineralischer Rohstoffe 

- Ja 

Tabelle 2: Stand der örtlichen Raumplanung der Stadtgemeinde Hollabrunn und geltende überörtl i-

che Raumplanungsprogramme, Quelle: eigene Bearbeitung 
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1.4 Allgemeine Hinweise zu §34 Abs.1 NÖ ROG 2014 (Ände-
rungsanlass) 

Der jeweils anzuwendende Änderungsanlass gemäß § 34 Abs.1 NÖ ROG 2014 idgF. ist 
bei jedem Änderungspunkt gesondert angeführt.  

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sowohl Hauer/Zaussinger (2006, 
S. 686) als auch Liehr/Riegler (2010, S. 258) und Pallitsch/Pallitsch/Kleewein (2013, S. 
898) in Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Berichtigung von Schreib - und Zeichen-
fehlern in Bebauungsplänen darauf hinweisen, dass diese als selbstverständlich ange-
nommen wird. 

Weiters is�W�� �J�H�P�l�‰�� �3�D�O�O�L�W�V�F�K���3�D�O�O�L�W�V�F�K���.�O�H�H�Z�H�L�Q�� �������������� �6���� ���������� �I�H�V�W�]�X�V�W�H�O�O�H�Q���� �G�D�V�V�� �Ä�X�Q�Db-
�K�l�Q�J�L�J�� �Y�R�P�� �9�R�U�O�L�H�J�H�Q�� �G�H�U�� �L�P�� �*�H�V�H�W�]�� �Q�R�U�P�L�H�U�W�H�Q�� �b�Q�G�H�U�X�Q�J�V�Y�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�³�� �G�L�H�� �9�Hr-
pflichtung zur Korrektur eines rechtswidrigen Bebauungsplans vorliegt. Dies ergibt sich 
aus Art. 18 Abs. 2 B-VG (Legalitätsprinzip). 

Hauer Wolfgang, Zaussinger Friedrich (2006): Niederösterreichisches Baurecht. 7. Aufl a-
ge. Linde Verlag. Wien. 

Liehr Willibald, Riegler Lorenz E. (2010): NÖ BauO. NÖ Bauordnung. NÖ Raumordnungs-
�J�H�V�H�W�]�����0�D�Q�]�¶�V�F�K�H���9�H�U�O�D�J�V- und Universitätsbuchhandlung GmbH. Wien. 

Pallitsch Wolfgang, Pallitsch Philipp, Kleewein Wolfgang (2013): Niederösterreichisches 
Baurecht. 8. Auflage. Linde Verlag. Wien 
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2 �(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J���G�H�U���b�Q�G�H�U�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H 

2.1 Änderungspunkt 8: Enzersdorf im Thale, Spangenweg, An-
passung an die geänderte Flächenwidmung, Änderung der 
Bebauungsbestimmungen (B) 

2.1.1 Steckbrief  

Grundstücke:  KG Enzersdorf im Thale, Gst.-Nr. 7/3 gemäß der planlichen Dar-
stellung 

Mappenblatt: Blatt 1 

Bestand: Baufluchtlinien mit Anbaupflicht, Baufluchtlinien ohne Anbaupflicht 

Planung: Baufluchtlinien mit Anbaupflicht 

Änderungsanlass: Anpassung an das geänderte örtliche Raumordnungsprogramm (§ 
34 Abs.1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 71/2018) 

Plandarstellung: 

 

Abbildung 1: Plandarstellung des Änderungspunktes 8, ohne Maßstabsangabe (Maßstab 1:1000 - 

siehe Anhang), Quelle: eigene Darstellung, Stand: 02.07.2020 
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2.1.2 Lage , Umgebung  und aktuelle Festlegungen  

Der vom gegenständlichen Änderungspunkt betroffene Bereich befindet sich in der Ka-
tastralgemeinde Enzersdorf im Thale, nördlich der Ernstbrunner Straße und der Kloste r-
gasse am Spangenweg (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Lage und Umgebung des Änderungspunktes 8 (rote Umrandung), ohne Maßstabsanga-

be, Quelle: Google Maps, Stand: 16.04.2020 

Derzeit ist das vom gegenständlichen Änderungspunkt betroffene Grundstück Nr. 7/3 ge-
mäß des rechtskräftigen Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Hollabrunn (Datum 
Rechtskraft: 15.02.2020) als öffentliche Verkehrsfläche (Vö) gewidmet und entsprechend 
der digitalen Katastralmappe (Stand: Okt. 2018) auch überwiegend als solche genutzt. 
Umgeben ist das gegenständliche Grundstück von zurzeit noch vorwiegend unbebautem 
Bauland Wohngebiet (BW). Die öffentliche Verkehrsfläche (Vö) des Spangenweges dient 
als Erschließungsstraße für dieses Wohnbauland. Der im Flächenwidmungsplan als öffent-
liche Verkehrsfläche gewidmete Umkehrplatz im Bereich des Grundstückes Nr. 7/12 wird 
derzeit landwirtschaftlich genutzt (siehe Abbildung 2).     

Der rechtskräftige Teilbebauungsplan der Stadtgemeinde Hollabrunn für die Katastralge-
meinde Enzersdorf im Thale (Datum Rechtskraft: 13.10.1995) sieht für den von der Ände-
rung betroffenen Bereich eine Bebauungsdicht von 40%, die geschlossene Bebauungs-
weise sowie die Bauklassen I und II vor (40/g/I,II). Zudem sind im Bereich der Grundstü-
cke Nr. 7/10 und 7/12 Baufluchtlinien mit Anbaupflicht mit einem Abstand von 4 bzw. 5 
Metern entlang der Verkehrsfläche bzw. entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze 
sowie eine Baufluchtlinie ohne Anbaupflicht mit einem Abstand von 3 Metern zur gemein-
samen Grundstücksgrenze festgelegt.   

2.1.3 Änderung und Planungsziele  

Die geplante Widmungsänderung erfolgt aufgrund einer Neuordnung der Grundstücke Nr. 
7/10, 7/11 und 7/12, die sich östlich des Grundstückes Nr. 7/3 befinden. Ziel ist die An-
passung der Widmungsgrenze zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche (Vö) und dem 
angrenzenden Bauland Wohngebiet (BW) an eine Veränderung der Grenzen der genann-
ten Grundstücke (siehe Abbildung 32).  

Ein Teilungsplan des Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen DI Herrand Geiger 
(Vermessungsurkunde vom 09.10.2019, GZ: 7119, siehe Abbildung 3) liegt diesbezüglich 
vor.   
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Abbildung 3: Ausschnitt Teilungsplan Spangenweg, KG Enzersdorf im Thale, maßstabslos, Quelle: 

DI Herrand Geiger, Teilungsplan vom 09.10.2019 , GZ: 7119 

Derzeit befindet sich im Bereich der genannten Grundstücke ein Umkehrplatz, über den 
das Grundstück Nr. 7/11 erschlossen wird. Aufgrund der Zusammenlegung der Grundstü-
cke Nr. 7/11 und 7/12 ist ein Anschluss des Grundstückes Nr. 7/12 an eine funktionsge-
rechte öffentliche Verkehrsfläche gegeben, wodurch der Umkehrplatz zur Erschließung 
des hinteren Teils des Grundstückes (vormals Nr. 7/11) nicht mehr erforderlich ist. Die 
öffentliche Verkehrsfläche soll daher im Bereich der durch die Teilung veränderten Grund-
stücke Nr. 7/10 und 7/12 in Bauland Wohngebiet (BW) umgewidmet werden (siehe Abbil-
dung 3). 

Durch die Änderung im Flächenwidmungsplan ergibt sich gem. § 34 Abs. 1 NÖ ROG 2014 
der Änderungsanlass zur Abänderung des Bebauungsplanes, da dieser entsprechend der 
Änderung im Flächenwidmungsplan angepasst wird.   

Demzufolge ändert sich auch die Darstellung des Flächenwidmungsplanes im entspre-
chenden Mappenblatt des Teilbebauungsplanes.   

Zudem werden die Festlegungen des Teilbebauungsplans nunmehr sowohl an die geän-
derte Widmung als auch an den Umgebungsbestand angepasst. Im Zuge dessen werden 
die bestehenden Baufluchtlinien mit Anbaupflicht entlang der Verkehrsfläche auf dem neu 
abgegrenzten Grundstück 7/12 mit 4 Metern Abstand bzw. mit 5 Metern Abstand weiterge-
führt. 

Die bestehenden Baufluchtlinien mit bzw. ohne Anbaupflicht entlang der Grenze zwischen 
den Grundstücken 7/10 und 7/12 werden dem Umgebungsbestand entsprechend entfernt.   

2.1.4 Mögliche Auswirkungen  und Nutzung seinschränkungen  

Aufgrund der Anpassung an den Umgebungsbestand und der dadurch mit dem Umfeld 
verträglichen geplanten Änderungen werden für den gegenständlichen Fall keine relevan-
ten Auswirkungen erwartet.   
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Anhang 2:  Entwurf zum Verordnungstext 
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 STADTGEMEINDE HOLLABRUNN 

BAUAMT, A-2020 Hollabrunn, Hauptplatz 1 

Tel.: 0 29 52 / 33 39 oder 21 02 - 40, FAX: 0 29 52 / 21 02 - 44 

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Hollabrunn beschließt (nach Erörterung der 
eingelangten Stellungnahmen) in seiner Sitzung am ________________ folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 

§ 1 
 

Aufgrund der §§ 29 bis 34 des NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idF LGBl. Nr. 71/2018 
werden die Festlegungen des Teilbebauungsplans, der für Teilbereiche des Baulan-
des in der Katastralgemeinde Enzersdorf im Thale gilt, abgeändert. 
 

§ 2 
 

Die Plandarstellung des Bebauungsplans, verfasst von Dipl.-Ing. Thomas Knoll, 
staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker unter Zahl: 19-83-01/BBPL-ET/301-
02/2020, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt am Ge-
meindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 
 
  

ABSCHNITT 1: BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN WOHNBAULAND  
 

§ 3 
 

BEWILLIGUNG VON BAUMASSNAHMEN  
 

Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und die Bebauungsvorschriften gel-
ten für alle Bauland-, Verkehrs- und Grünlandflächen innerhalb der in der Plandar-
stellung ausgewiesenen Grenze des Planungsgebietes. Bei der Bewilligung von 
Baumaßnahmen ist das Gestaltungskonzept als wesentliche Entscheidungsgrundla-
ge heranzuziehen. 
 

§ 4 
 

GARAGEN 
 

Garageneinfahrten sind mindestens 5,00 m von der Straßenfluchtlinie abzurücken. 
 

§ 5 
 

DACHGESTALTUNG  
 
(1) Als Dachform ist für Haupt- und Nebengebäude nur das Sattel-, Wald- und Krüp-

peldach zulässig. 
 

(2) Die Dachneigung hat zwischen 35° und 47° zu betragen. 
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(3) Die Dacheindeckung hat mit hartem Deckungsmaterial zu erfolgen und ist klein-
formatig auszubilden. Die Farbe hat einer roten Ziegelfarbe zu entsprechen. 
Hellgraue bzw. schwarze Dacheindeckungen und Wellfaserplatten sind nicht zu-
lässig. 

 
§ 6 

 
SCHAUSEITEN 

 
(1) An straßenseitigen Schauseiten sind Wärmeschutzverkleidungen nur dann ge-

stattet, wenn sie mit einer Putzoberfläche gestaltet werden. Andersartige Verklei-
dungen, wie z.B. Faserzementplatten, sind nicht zulässig. 

 
(2) Die Ausführung der Baulichkeiten hat derart zu erfolgen, dass die Gebäude-

schauseiten mit einer Putzoberfläche gestaltet werden. Holzhäuser, Blockhütten 
oder ähnliche, mit dem ausschließlichen Material Holz errichtete Baulichkeiten 
sind nicht zulässig. Teile von Baulichkeiten, wie z.B. Veranda, Wintergarten o.Ä. 
können in Holz errichtet werden. 

 
§ 7 

 
EINFRIEDUNGEN 

 
(1) Die Gesamthöhe von Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen darf 1,80 

m nicht überschreiten, wobei der Einfriedungssockel im Falle der Errichtung eine 
maximale Höhe von 60 cm nicht überschreiten darf. 
 

(2) Straßenseitige Einfriedungen sind in einfacher Form mit senkrechten, kleinteili-
gen Elementen (Steher und Felder) auszuführen. 

 
 
 
 

ABSCHNITT II: VERFAHRENSBESTIMMUNGEN  
 

§ 8 
 

ALLGEMEINE EINSICHTNAHME  
 

Die Plandarstellung und die Bebauungsvorschriften, welche mit einem Hinweis auf 
diese Verordnung versehen sind, liegen im Rathaus der Stadtgemeinde Hollabrunn 
während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
 

§ 9 
 

SCHLUSSBESTIMMUNG 
 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwö-
chigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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Die im Gemeinderat vom 13.12.1994 beschlossenen Bestimmungen sind somit au-
ßer Kraft gesetzt. 
 
 
 
Hollabrunn, am �«�«�«�«�«�«�«��    Der Bürgermeister: 
 
angeschlagen am: �«�«�«�«�«�«��  
�D�E�J�H�Q�R�P�P�H�Q���D�P�������«�«�«�«�«�«     

 
 
  
 



Anhang 3: Auflageentwurf der Mappenblätter als Schwarz/Rot-Darstellung im Maßstab 1:1000 
(Format DIN A3) 
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TBBPL Enzersdorf im Thale
Stadtgemeinde Hollabrunn

1:1 000Maßstab: ±
Auflageentwurf Schwarz/Rot-Darstellung
Ausschnitt DIN A3
Änderungspunkt Nr. 8

Stand: 02.07.2020

Bearbeitung: DI Julia Pechhacker

Änderung 02/2020


